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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1325/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 20.03.2023 
Bereich: Umwelt 
Bearbeitet von: Herr Gebers  

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 18.04.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 26.04.2023 

Rat 10.05.2023 

Kurzbezeichnung: 
Erweiterung des Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung um den Punkt  
„Maßnahmen zur Anlage von Hecken“ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie beschließt mit sofortiger Wirkung die 1. Novel-
lierung der Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung vom 10.04.2019, die die Erweite-
rung der förderfähigen Maßnahmen um den Punkt 2.3 „Maßnahmen zur Anlage von  
Hecken“ vorsieht. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die am 01.09.2022 in der 15. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie gestell-
te Anfrage der VOLT-Fraktion zur Erweiterung des Förderprogramms zur Dach- und Fassa-
denbegrünung wurde von der Umweltabteilung geprüft kann wie folgt umgesetzt werden: 
 
Der Punkt 1 „Ziel der Richtlinie“ wird an den entsprechenden Stellen um den Zusatz „Anlage 
von Hecken“ ergänzt. 
 
Der Punkt 2. „Förderfähige Maßnahmen“ der Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung 
vom 10.04.2019 wird um den Punkt 2.3 „Maßnahmen zur Grundstückseinfriedung mit He-
cken“ mit folgendem Maßgaben erweitert: 
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2.  Förderfähige Maßnahmen 
 
2.3 Maßnahmen zur Einfriedung mit Hecken auf Wohngrundstücken 

• vorbereitende Maßnahmen wie z. B. Abbruch eines Zaunes 
• Bodenaufbereitung bzw. -austausch 
• Pflanzen und Pflanzmaßnahmen 

3.  Voraussetzungen für eine Förderung 
• Die Hecke muss aus heimischen Gehölzen gem. Anlage 1 der Baumschutzsat-

zung der Universitätsstadt Siegen angepflanzt werden. 
• Eine geschnittene Hecke muss im Endstadium mindestens 1,20 m hoch und 

0,60 m breit sein. 
• Die Hecke muss mindestens 10 m lang sein. 
• Die Hecke muss im städtisch geprägtem Gebiet (Innenbereich) liegen. 

Der Punkt 4. „Rechtsanspruch und Höhe der Förderung“ wird wie folgt ergänzt: 
 
4.  Rechtsanspruch und Höhe der Förderung 
4.4. Grundstückseinfriedung mit Hecke 

• Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die Förderhöhe beträgt ma-
ximal 50% der als förderfähig anerkannten Kosten, pro laufenden Meter 
höchstens 40 Euro, jedoch maximal 400 Euro pro Maßnahme. 

 
Zur Finanzierung: 
 
Da es sich um eine freiwillige Leistung der Universitätsstadt Siegen handelt und gemäß Punkt 
4 „Richtlinie der Universitätsstadt Siegen zur Förderung von privaten Dach- und Fassendbe-
grünungen“ kein Rechtsanspruch auf Förderung besteht, und zudem auch nur Zuschüsse 
vergeben werden, solange finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, kann die Förderung zur 
Anlage von Hecken mit in das Programm aufgenommen werden. In den vergangenen Jahren 
wurde das Budget für dieses Programm nie völlig abgerufen. Deshalb könnte man unter Bei-
behaltung der angemeldeten Mittel für das Haushaltsjahr 2023 das Förderprogramm um 
diesen Punkt erweitern. 
 
Der Name der Richtlinie wird geändert in „Richtlinie zur Dach- und Fassadenbegrünung und 
Anlage von Hecken“. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
10.000,- € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 
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Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 10.000,-€  

 im Ergebnisplan 
 
  

 Nein  Ja, mit 
 
  

Kostenträger/ 
Investitionscode 
14010100 
Sachkonto 
5318000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




